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Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (706 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem versorgungs
rechtliche Bestimm~ngen. geändert werden -
~~rsorgungsrechts-Anderungsgesetz 1986 
(Anderung des Kriegsopferversorgungsgeset
zes 1957, 17. Novelle zum Heeresversorgungs-

gesetz) 

Die Hinterbliebenenversorgung nach den 
Geschädigt~n mit einer Minderung der Erwerbsfä
higkeit von 60 vH ist im Kriegsopferversorgungsge
setz und im Heeresversorgungsgesetz ap. strengere 
Voraussetzungen gebunden als die vergleichbare 
Regelung in der Opferfürsorge. Die gegenständli
che Regierungsvorlage sieht nun eine entspre
chende Anpassung an die im Opferfürsorgegesetz 
vorgesehene Regelung vor. . 

Weiters enthält die Regierungsvorlage eine Neu
regelung der laufenden Anpassung der nach 
Bemessungsgrundlagen berechneten Renten in der 
Heeresversorgung. Dadurch soll nunmehr im Hin
blick auf die durch die 40. Novelle zum ASVG, 
BGBI. Nr. 484/1984, vorgesehene Berücksichti
gung der Zahl der Arbeitslosen bei Festsetzung des 
Anpassungsfaktors erreicht werden, daß die Ren
tenleistungen nach dem Heeresversorgungsgesetz 
nicht mit einem höheren Faktor angepaßt werden 
als die vergleichbaren Renten und Pensionen in der 
Allgemeinen Sozialversicherung. 

Kräutl 

Berichterstatter 

Ferner sollen jene Versorgungslei~tungen nach 
dem Heeresversorgungsgesetz, die dj!m Kriegsop
ferversorgungsgesetz 1957 nachgebilc\et sind, künf
tighin durch Verweisung auf das Kriegsopferver
sorgungsgesetz geregelt werden. Außerdem sollen 
Regelungen in das Heeresversorgung~gesetz aufge
nomm,en werden, die der Verbesserurig des Rechts
schutzes, der Versorgungsberechtigten sowie der 
Verbesserung des Ermittlungsverfahrens dienen. 
Schließlich sind auch redaktionelle: Anpassungen 
und Klarstellungen in der Regierungsvorlage ent
halten. Nach den Erläuterungen def Regierungs
vorlage betragen im Jahre 1986 die K~sten der vor-' 
geschlagenen Änderungen 15 Million:en Schilling. 

Der Ausschuß für soziale Verwa:ltung hat die 
gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung am 
18. Oktober 1985 in Verhandlung gc::nommen und 
nach Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. 
F e urs t ein, Dr. Helene Par t i k T P abI e und 
Mag. G u g gen b erg er einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause die Annahme d~r Regierungs
vorlage zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt, der Ausschuß 
.für soziale Verwaltung somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bu:ndesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (706 der; Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. . 

Wien, 1985 10 18 

Dr. Schwimmer 

Obmannstellvertreter 
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